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22.  Zurückweisung von Aufträgen 
 
Gehäufte Aufträge durch einen Justizvollzugsbediensteten oder eine Justizvollzugsbedienstete sowie 
Aufträge, durch die eine Störung des Anstaltsbetriebs oder ein unverhältnismäßiger Verwaltungsaufwand zu 
besorgen ist, sind zurückzuweisen.


